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VORLAGE 
- öffentlich - 

 

Beratungsfolge 

 
Rat der Gemeinde Eitorf 15.06.2020 

 
 

Tagesordnungspunkt: 

 
Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe betr. Ausbau Leienbergstraße und Siegstraße 
(zwischen Leienbergstraße und Poststraße) 
 
 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Rat der Gemeinde Eitorf beschließt gemäß § 83 GO NRW eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe 
von 185.000,00 €. 
 
 

Begründung: 

 
1. Aktueller Stand  
Der Ausbau der Leienbergstraße war ursprünglich für das Jahr 2016 geplant. Nachdem der 
Sperrvermerk für Straßenausbaumaßnahmen nach § 8 KAG NW  aus der Haushaltsrede der CDU-
Fraktion im betreffenden Haushaltsjahr am 19.09.2016 durch Ratsbeschluss XIV/15/174-175 
aufgehoben wurde, konnte im November 2016 der Planungsauftrag an das Ingenieurbüro 
Osterhammel vergeben werden. Im Rahmen der Vorentwurfsplanung erfolgten Abstimmungen mit den 
Planungen zum Umbau des Marktplatzes, so dass die Vorentwurfsplanung erst im Mai 2018 in einer 
Bürgerinformation vorgestellt werden konnte. Aufgrund der politischen Diskussionen zu 
Straßenausbaubeiträgen nach KAG konnte im Jahr 2018 kein Baumaßnahmebeschluss mehr erwirkt 
werden, so dass dieser erst seit Mai 2019 vorlag (ABV XIV/25/126; Rat XIV/32/372). Die daran 
anschließenden Ausführungsplanungen sowie die Erarbeitung eines Leistungsverzeichnisses und das 
anschließende Vergabeverfahren führen nun erst zu einer Vergabe der Tiefbauarbeiten. 
 
2. Ausschreibungsergebnis Gewerk Tiefbau 
Die Maßnahme wird zusammen mit den Gemeindewerken (Kanalbau und Wasserleitung) 
durchgeführt. Die Leistungen im Gewerk Tiefbau wurden deshalb (getrennt nach entsprechenden 
Kapiteln) auch gemeinsam ausgeschrieben. Zum Submissionstermin am 21.04.2020 lagen Angebote 
von vier Firmen vor, die auch entsprechend gewertet wurden. 
Die vom Ingenieurbüro vorgelegte Kostenberechnung basiert auf Mittelpreisen vergleichbarer aktueller 
Baumaßnahmen. Trotzdem lag die Angebotssumme des Bestbieters unter Einbeziehung der 
wertbaren Nebenangebote um 31,81 % über der Kostenberechnung von knapp 2,5 Mio € inkl. MwSt. 



(Leistungen der Gemeindewerke + Leistungen Straßenbau). 
Aufgrund der erheblichen Abweichungen zur Kostenberechnung und Haushaltsansätzen wurde die 
Ausschreibung unter Anwendung des § 17 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A wegen schwerwiegender Gründe 
aufgehoben.  
 
Das daraufhin durchgeführte freihändige Vergabeverfahren führte für den hier zu betrachtenden 
Bereich des Straßenausbaus zu einem wirtschaftlichen Ergebnis.  
In seiner Sitzung am 26.05.2020 beschloss der zuständige Ausschuss die Vergabe des Gewerkes 
Tiefbau für das Kapitel Straßenausbau unter den Vorbehalten: 

- dass der Betriebsausschuss in seiner Sitzung am 04.06.2020 ebenfalls seine Zustimmung zur 

Vergabe der im gleichen Zuge durchzuführenden Kanal- und Wasserleitungsarbeiten an o.g. 

Firma erteilt. 

- der Haushaltsgenehmigung 1) 

- der Zustimmung des Rates zu einer überpl. Ausgabe in Höhe von 185.000 €. 
 
Auf die Vorlagen zum ABV vom 26.05.2020 und Betriebsausschuss 04.06.2020 wird ergänzend 
Bezug genommen. 
 
3. Finanzierung 
Aufgrund des aktuellen Ausschreibungsergebnisses ergibt sich folgender restlicher 
Finanzierungsaufaufwand. 
 
Gesamtkosten Straßenvollausbau  ca. 967.000,00 € 
bisher geleistete Zahlungen  ca. - 47.000,00 € 
restlicher Finanzierungsauswand ca. 920.000,00 € 
 
Unter Produkt 12.01.01 Straßenbau stehen unter Investitions-Nr. I16-62-004 735.000,00 € zur 
Verfügung. Damit ergibt sich eine Unterdeckung von 185.000,00 €. Zur Finanzierung dieses 
Betrages bedarf es einer überplanmäßigen Ausgabe gemäß § 83 GO NRW, die vom Rat zu 
beschließen ist.  
 
Die Deckung kann im laufenden Haushalt wie folgt erfolgen: 

 Produkt 12.01.01 Straßenbau, I20-62-003 Ausbau Wiesenweg 100.000,00 € 

 Produkt 12.01.01 Straßenbau, I20-62-002 Ausbau Dammweg 85.000,00 € 
 
Der haushalterischen Unterdeckung ist anzumerken, dass der Ansatz im Haushalt für den Straßenbau 
vor Abschluss der Planungen erfolgte und somit aktuelle Entwicklungen etwa zwischen Spätsommer 
2019 und Ausschreibung nicht berücksichtigen konnte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Der Gemeindehaushalt wurde mit Verfügung der Kommunalaufsicht vom 28.05.2020 genehmigt. 
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